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Am 16. November 2011 verabschiedete die 
Europäische Union in Erwägung einer Stär-
kung der Unionsbürgerschaft und einer Ver-
besserung der demokratischen Funktionswei-
se die Verordnung über die Europäische Bür-
gerinitiative.1 Die Europäische Bürgerinitia-
tive ist das erste länderübergreifende politi-
sche Beteiligungsinstrument weltweit, das 
mehr als nur Konsultationen bereithält. 
Durch ihre Einführung am 1. April 2012 steht 
den Bürgern auf europäischer Ebene ein di-
rektdemokratisches Instrument zur Verfü-
gung. 

Die Verordnung über die Europäische 
Bürgerinitiative basiert auf Artikel 11 Abs. 4 
Vertrag über die Europäische Union (EUV). 
Hier heißt es, dass  
 
 „Unionsbürger, deren Anzahl mindestens eine 
Million betragen und bei denen es sich um 
Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl 
von Mitgliedstaaten handeln muss, […] eine 
Initiative ergreifen und die Europäische 
Kommission auffordern [können], im Rahmen 

ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge zu 
Themen zu unterbreiten, zu denen es nach An-
sicht jener […] Bürger eines Rechtsakts der 
Union bedarf, um die Verträge umzusetzen.“ 
 
Der Vertrag von Lissabon schränkt eine Bür-
gerinitiative durch drei Vorgaben ein. Ers-
tens muss der Gegenstand der Initiative in 
den Kompetenzbereich der Kommission fal-
len. Da die Kommission mit Ausnahme der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
in allen europäischen Politikfeldern das Initi-
ativrecht besitzt, ist eine Bürgerinitiative 
hinsichtlich dieser Bedingung kaum einge-
grenzt. Zweitens muss das Thema der Um-
setzung der Verträge dienen. Damit sind 
Rechtsakte ausgeschlossen, die die Kompe-
tenzen der Union erweitern oder beschrän-
ken. Drittens kann eine der Kommission vor-
gelegte Initiative jene nicht dazu verpflich-
ten, tatsächlich Rechtsakte im Sinne der Or-
ganisatoren zu verabschieden. Eine erfolgrei-
che Bürgerinitiative beinhaltet lediglich eine 
Aufforderung an die Kommission, einen 
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Rechtsakt zu einem bestimmten Thema vor-
zuschlagen. 

Die genauen Bedingungen und der Ab-
lauf einer Bürgerinitiative sind in der Ver-
ordnung (EU) Nr. 211/2011 über die Europäi-
sche Bürgerinitiative festgelegt. Die Organi-
satoren müssen einen Bürgerausschuss 
gründen, in dem die für die Initiative verant-
wortlichen Personen vertreten sind. Dafür 
sind sieben Personen erforderlich, die in sie-
ben EU-Mitgliedstaaten wohnhaft sind. Die 
Initiatoren sowie die Unterzeichner müssen 
Unionsbürger sein und über das Alter für das 
aktive Wahlrecht zum Europäischen Parla-
ment verfügen. 

Das offizielle Verfahren der Europäi-
schen Bürgerinitiative beginnt mit der Re-
gistrierung der beabsichtigten Initiative bei 
der Kommission. Sofern die geplante Initiati-
ve offenkundig außerhalb des Kompetenzbe-
reichs der Kommission liegt, missbräuchlich, 
schikanös oder nicht ernsthaft erscheint oder 
mit den Werten der Union aus Art. 2 EUV2 
unvereinbar ist, kann die Kommission die Re-
gistrierung verweigern. In allen anderen Fäl-
len bestätigt die Kommission die Registrie-
rung. 

Unmittelbar im Anschluss an die Anmel-
dung haben die Organisatoren zwölf Monate 
Zeit, Unterzeichnungsbekundungen zu sam-
meln. Um ein unionsweites Interesse sicher-
zustellen, müssen mindestens eine Million 
Unionsbürger, das entspricht 0,2 Prozent der 
gesamten Unionsbevölkerung, aus nicht we-
niger als einem Viertel der EU-Mitgliedstaa-
ten die Bürgerinitiative unterstützen. Gleich-
zeitig ist für jeden der teilnehmenden Staaten 
eine Mindestanzahl an Unterzeichnungen er-
forderlich. Die jeweilige Mindestquote beträgt 
zwischen 3.750 Unterschriften in Malta bis 
zu 74.250 Unterzeichnungen in Deutschland. 

Im vorliegenden Beitrag wird die Europä-
ische Bürgerinitiative systematisch in ihrer 
bisherigen Umsetzung untersucht.3 Die Er-
gebnisse erfüllen nicht den Anspruch auf Re-
präsentativität; vielmehr geben sie einen 
Einblick in den aktuellen Stand der Europäi-
schen Bürgerinitiative und ermöglichen Aus-
sagen über Chancen und Hindernisse des Be-
teiligungsinstruments. 

Bisherige Registrierungen und 
Verfahrensverlauf 

Seit der Einführung der Europäischen Bür-
gerinitiative wurden 49 Registrierungsanträ-
ge (Stand: 08.10.2014)4 gestellt, darunter 27 
bereits im ersten Jahr. Obwohl das Instru-
ment seit mehr als zwei Jahren existiert, ha-
ben es lediglich zwei Bürgerinitiativen ge-
schafft, ihren Antrag der Kommission mit den 
erforderlichen Unterschriften vorzulegen. 
 

Status Anzahl 

Geprüft   2 
Vorlage bestätigt   0 
Sammlung abgeschlossen   7 
Sammlung läuft   4 
Unzureichende Unterstützung   7 
Initiative zurückgezogen   9 
Registrierung abgelehnt 20 
 
Bei 14 Initiativen ist die Frist zur Sammlung 
von Unterstützungsbekundungen abgelaufen. 
Mindestens sieben davon haben die erforder-
lichen Unterzeichnungen nicht erreichen 
können. Die übrigen müssen erst die perso-
nenbezogenen Angaben durch nationale Be-
hörden auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
hin überprüfen lassen, wobei eine Aussicht 
auf Erfolg bei lediglich einer Initiative gege-
ben ist. 

Insgesamt vier Bürgerinitiativen befin-
den sich in der Phase der Unterschriften-
sammlung und bislang neun registrierte Ini-
tiativen wurden aus unterschiedlichen Grün-
den zurückgezogen. Bei der Mehrheit war be-
reits im Sammlungsprozess absehbar, dass 
die erforderliche Quote nicht erreicht werden 
kann. Andere zogen ihre Vorhaben aus takti-
schen Gründen zurück, in der Hoffnung, 
durch eine erneute Registrierung mehr Erfolg 
zu haben. 

Bei bislang 20 eingereichten Initiativen 
wurde die Registrierung mit der Begründung, 
der Gegenstand der Initiative befindet sich 
nicht im Zuständigkeitsbereich der Kommis-
sion, verweigert. Da eine sorgfältige inhaltli-
che Prüfung des Vorhabens erst nach erfolg-
reicher Sammlungsphase stattfindet, beinhal-
ten die Ablehnungsbescheide keine detaillier-
te und nachvollziehbare Begründung der 
Entscheidung. 
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Insgesamt deutet die Bilanz nicht auf bürger-
freundliche Durchführungsmöglichkeiten und 
realistische Erfolgschancen hin. 41 Prozent 
der gestellten Anträge wurden abgelehnt und 
unter den zugelassenen Initiativen brachen 
76 Prozent der Organisatoren ihre Initiative 
frühzeitig ab oder scheiterten an der 1-
Million-Unterzeichnungshürde. 

Politikfelder und Zuständigkeiten 

Für welche Zwecke die Unionsbürger die Eu-
ropäische Bürgerinitiative nutzen, wird an-
hand der Gegenstandsbereiche, zu denen Ini-
tiativen eingereicht wurden, untersucht. Die 
Analyse zeigt, ob die Initiatoren zur Lösung 
eines europäischen Problems beitragen wol-
len oder sich darum bemühen, über den Um-
weg der Europäischen Union die nationale 
Gesetzgebung anzuregen. Der Vergleich zwi-
schen den Politikfeldern der eingereichten 
und eingetragenen Initiativen lässt zudem 
Unterschiede im Entscheidungsverhalten der 
Kommission erkennen und verdeutlicht, wie 
sich ihr Interpretationsspielraum gestaltet 
(siehe Abbildung 1). 
 Das Themenspektrum der Europäischen 
Bürgerinitiative reicht von Beschäftigung 
und Soziales über Wirtschaft, Finanzen und 
Binnenmarkt hin zu Landwirtschaft und Le-
bensmittelsicherheit. Nach Themenhäufigkeit 
befasst sich die größte Zahl der eingereichten 
Initiativen mit Fragen der Justiz und Bür-
gerrechte, gefolgt von der zweiten Priorität 
Kultur und Bildung. Beide Gegenstandsbe-
reiche umfassen zusammen knapp die Hälfte 
aller Anträge. Auffällig ist, dass sich lediglich 

wenige Bürgerinitiativen mit den politischen 
Schwerpunkten der Union befassen. Mit Aus-
nahme des Binnenmarkts, der in einigen Ini-
tiativen thematisiert wird, sind die suprana-
tionalen Bereiche Währungspolitik, Wettbe-
werbsrecht oder die Gemeinsame Fischereipo-
litik kein Gegenstand von Bürgerinitiativen. 
Die meisten fallen in Bereiche, in denen die 
Union sich die Zuständigkeit mit den Mit-
gliedstaaten teilt. Dadurch, dass die Kompe-
tenzen in diesen Politikfeldern nicht klar ab-
gegrenzt sind, erfolgt die Aufgabenverteilung 
nicht nach eindeutigen Regelungen. Die An-
nahme einer Bürgerinitiative eröffnet der 
Kommission die Möglichkeit, sich weitere Zu-
ständigkeiten anzueignen. Durch implied po-
wers, der Interpretation eines Zusammen-
hangs zu den vertraglichen Kompetenzen der 
Union, rechtfertigt die Kommission mitunter 
auch die Annahme von Initiativen in Politik-
feldern, die Kernkompetenzen der Mitglied-
staaten betreffen und explizit von EU-Maß-
nahmen ausgeschlossen sind. Dazu zählen 
Bürgerinitiativen zu kulturellen oder bil-
dungspolitischen Maßnahmen, aber auch 
Fragen der öffentlichen Gesundheit. 

Andere Initiativen wurden trotz Rückbe-
zugs auf einen vertraglich verankerten Wert 
der Europäischen Union abgelehnt. Das Ent-
scheidungsverhalten offenbart dann, dass die 
Kommission trotz eines breit definierten 
Themenspektrums nicht bereit ist, bestimmte 
Gegenstände aufzugreifen. Dies betrifft vor 
allem Maßnahmen im Bereich Tierschutz, die 
durch Artikel 13 Vertrag über die Arbeitswei-
se der Europäischen Union (AEUV) abge-
deckt sind. Auffallend ist auch die negative 
Einstellung der Kommission gegenüber bür-

Abbildung 1: Themenspektrum eingereichter Initiativen 
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gerrechtlichen Initiativen. Obwohl die Kom-
mission die Stärkung der Unionsbürgerschaft 
als politische Priorität erklärt hat, wurden in 
diesem Bereich die meisten Registrierungs-
anträge abgelehnt. Andere heikle Themenge-
biete wie die Nutzung der Atomkraft oder die 
Annahme einer Europahymne wurden eben-
falls frühzeitig abgewiesen. 

Wie die Kommission mit ihrem Entschei-
dungsspielraum in anderen Zusammenhängen 
umgeht, verdeutlicht das uneinheitliche Re-
gistrierungsverhalten von Anträgen zu identi-
schen Gegenstandsbereichen. Eine Bürgerini-
tiative beispielsweise reichte nach einer erfolg-
losen Registrierung einen modifizierten Antrag 
ein, der im Titel und Gegenstandsbereich mit 
der ersten Version übereinstimmte. Obwohl 
die Kommission in ihrem erstmaligen Bescheid 
auf eine fehlende Zuständigkeit hinwies, wur-
de das erneute Vorhaben eingetragen. 

Die offensichtliche Entscheidungsfreiheit 
der Kommission und ihre Begründung in den 
Ablehnungsbescheiden wurden in weiten Tei-
len stark kritisiert. Bis dato schlug jedoch 
keiner der Initiatoren einer abgelehnten Bür-
gerinitiative den Weg zum Europäischen Ge-
richtshof ein, obwohl dies neue Sichtweisen 
und Definitionen ermöglichen würde. 

Die Tatsache, dass sich nur elf Prozent 
der eingereichten Initiativen einem suprana-
tionalen Bereich zuordnen lassen und ledig-
lich 30 Prozent ein Thema betreffen, das ei-
ner Regelung durch die Union bedarf, ver-
deutlicht, dass auch die Organisatoren mit-
hilfe der Europäischen Bürgerinitiative ver-
suchen über die Bande zu spielen. Über den 
Umweg der EU wollen sie Forderungen erfül-
len, die auf nationaler Ebene möglicherweise 
nicht durchsetzbar wären. Davon betroffen 
sind Politikfelder, die der nationalen, landes-
politischen oder kommunalen Entscheidungs-
struktur zuzuordnen sind: Bildung, Beschäf-
tigung, Sozialpolitik, öffentliche Gesundheit, 
Verkehr, Kultur, Abfallwirtschaft oder Was-
ser- und Energieversorgung. Für die Initiato-
ren spielt es keine Rolle, ob die Kommission 
in dem Bereich die erforderliche Kompetenz 
besitzt und ob es für die Lösung des Problems 
einer europäischen Regelung bedarf. Die Be-
reitwilligkeit der Kommission, ihren Zustän-
digkeitsbereich großzügig zu definieren, kann 
dazu führen, dass sie Entscheidungen entge-
gen nationaler Vorstellungen trifft. Die Un-

terstützung von nationalen Parlamentsmit-
gliedern in Initiativen und auch die Vertre-
tung dieser Personengruppe in Bürgeraus-
schüssen bestärken das Empfinden, genau 
dies mithilfe der Europäischen Bürgerinitia-
tive zu bewirken. Die Bürgerinitiative steht 
dann im Widerspruch zu dem Subsidiaritäts-
prinzip und der Souveränität der Mitglied-
staaten, denn sie wird für den Zweck instru-
mentalisiert, Maßnahmen auf EU-Ebene zu 
verwirklichen, die innerhalb des Mitglied-
staats über keine demokratische Mehrheit 
verfügen oder bestehenden Regelungen ent-
gegenlaufen. 

Akteursgruppierungen und 
Beteiligung durch die Bevölkerung 

Aufschluss darüber, welche gesellschaftlichen 
Kräfte das Instrument nutzen und inwieweit 
die bestehenden Kanäle der Interessenvertre-
tung erweitert oder bestätigt werden, gibt ei-
ne Untersuchung der Akteursstruktur. Diese 
offenbart, ob die Europäische Bürgerinitiative 
als Erweiterung der klassischen Lobbying-
Strategie genutzt oder – wie durch die Ge-
setzgeber beabsichtigt – von einzelnen Uni-
onsbürgern zur Artikulation ihrer Interessen 
angewandt wird. 

Grundsätzlich muss ein Bürgerausschuss 
von natürlichen Personen gebildet werden 
und darf nicht unter dem Namen einer Orga-
nisation laufen. Dennoch können die Mitglie-
der Organisationen repräsentieren oder 
durch jene finanziell und materiell unter-
stützt werden. Das Ausgangskriterium der 
Analyse ist eine Unterscheidung, ob die Bür-
gerausschussmitglieder einzelne Personen 
sind, die keinen gemeinsamen Vereinshinter-
grund mitbringen und sich zum Zwecke der 
Bürgerinitiative zusammengeschlossen ha-
ben, oder ob sie Vertreter einer Institution 
sind. Die Organisationen werden weiterhin 
dahingehend unterschieden, ob sie im europä-
ischen Transparenzregister eingetragen sind 
oder ob sie auf internationaler Ebene noch 
nicht in Erscheinung getreten sind. Auch 
wenn eine Registrierung nicht verpflichtend 
ist, kann sie als Anhaltspunkt herangezogen 
werden, um Aussagen über die Inklusion 
neuer Akteure in die europäische Politik zu 
treffen. 
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Unter den registrierten Bürgerinitiativen 
werden lediglich sechs von Personen, die ein-
getragene Organisationen vertreten, durchge-
führt. Neun weitere sind von nationalen oder 
regionalen Nichtregierungsorganisationen, 
Stiftungen oder Vereinen organisiert. Da sie 
im europäischen Transparenzregister nicht 
eingetragen sind, nehmen sie mit hoher 
Wahrscheinlichkeit keine besondere Rolle in 
der europäischen Lobbying-Struktur ein. Bis-
lang 14 Initiativen entstanden aus dem Zu-
sammenschluss europäischer Bürger, die 
erstmalig als politische Akteure in Erschei-
nung treten (siehe Abbildung 2). 

Die geringe Beteiligung von etablierten 
Lobbyorganisationen zeigt, dass die Europäi-
sche Bürgerinitiative für Einrichtungen mit 
bestehenden Einflusskanälen kaum von Inte-
resse ist. Die nähere Betrachtung der Ak-
teursgruppen offenbart auch, dass eine starke 
Selektion der Teilnahme zugunsten Perso-
nengruppen mit hohen materiellen und intel-
lektuellen Potentialen zum Tragen kommt. 
Mindestens acht der Bürgerausschüsse, die 
durch einzelne Bürger gegründet wurden, be-
stehen aus Studierenden, Graduierten oder 
Wissenschaftlern. Ein weiterer besteht aus 
nationalen Parlamentsabgeordneten. Für alle 
anderen konnten die Mitglieder nicht näher 
spezifiziert werden. Doch verdeutlichen be-
reits diese Informationen, dass vor allem sol-
che Unionsbürger im Rahmen einer Bürger-
initiative aktiv werden, die auf eine interna-
tionale Laufbahn zurückblicken können, sich 
durch ein hohes transnationales Organisati-
onsvermögen auszeichnen und Potential für 
einen angemessenen fachlichen sowie rechtli-
chen Umgang mit den Anforderungen einer 
Europäischen Bürgerinitiative mitbringen. 
Die soziale Verzerrung durch politische Betei-

ligung selektiver Bevölkerungsgruppen ist 
kein speziell europäisches Problem. Diese Er-
kenntnis mindert allerdings nicht das Manko, 
dass unterprivilegierte und schwach ausge-
stattete Interessengruppierungen kaum Zu-
gang zur Europäischen Bürgerinitiative fin-
den und ihre Interessen auf europäischer 
Ebene nicht artikulieren können. 

Hinzu kommen Hürden, die durch 
sprachliche, materielle und infrastrukturelle 
Voraussetzungen entstehen. Die Möglichkeit, 
Unterzeichnungen online zu sammeln, macht 
das Medium Internet zum Hauptkanal, über 
den die Europäische Bürgerinitiative arbei-
tet. Beteiligungs- und Unterstützungsmög-
lichkeiten sind weiterhin mit einer mehrspra-
chigen Ausbildung verbunden, da kaum ein 
Bürgerausschuss in der Lage ist, Anträge und 
Materialien in allen EU-Amtssprachen auf-
zubereiten. Bürger, die über keinen Internet-
zugang verfügen oder neben der Mutterspra-
che keine weitere Sprache beherrschen, sind 
fast gänzlich von der Nutzung des Instru-
ments ausgeschlossen. Innerhalb der Union 
jedoch verfügt jeder Vierte über keinen Inter-
netzugang. In Ländern wie Rumänien, Grie-
chenland und Bulgarien macht dieser Anteil 
etwa 40 Prozent der Gesamtbevölkerung 
aus.5 Auch die Fremdsprachenkompetenz ist 
weit schlechter ausgeprägt, als sie für eine 
gesamteuropäische Beteiligung erforderlich 
wäre. In einer Eurobarometer-Umfrage aus 
dem Jahr 2005 geben 44 Prozent der Befrag-
ten an, neben der Muttersprache keine weite-
re Sprache zu beherrschen.6 

Territoriale Verteilung der 
Beteiligung 

Informationen darüber, inwieweit das Instru-
ment von der Unionsbevölkerung angenom-
men wird und ob sich territoriale Schwer-
punkte bezüglich einer Aktivität herausbil-
den, gibt eine Untersuchung der geografi-
schen Herkunft der Mitglieder eines Bürger-
ausschusses. Abbildung 3 veranschaulicht, in 
welchen Staaten die Initiatoren einer Bürger-
initiative leben.7 

Entgegen des Eindrucks einer Beteili-
gungsungleichheit zugunsten der politisch 
und wirtschaftlich stärksten Staaten Euro-
pas, Großbritannien, Frankreich und Deutsch-

Abbildung 2: Akteursstruktur registrierter 
Initiativen 
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land, verhält sich die Aktivität in einer Bür-
gerinitiative, gemessen an den Bevölkerungs-
zahlen, proportional. Die Staaten Irland, 
Malta, Zypern, Lettland, Kroatien, Portugal 
und Litauen sind gar nicht oder lediglich 
einmal in einem Bürgerausschuss vertreten. 
Bis auf Portugal betrifft dies allesamt kleine 
Staaten, die um oder unter fünf Millionen 
Einwohner haben. Anders als im Europäi-
schen Parlament jedoch, in dem die Unions-
bevölkerungen degressiv proportional vertre-
ten sind, wird die Unterrepräsentanz der In-
teressen von Bürgern aus nicht teilnehmen-
den Staaten nicht ausgeglichen. 

Aus der Abbildung wird auch deutlich, 
dass die Übernahme eines Ausschussvorsit-
zes Auffälligkeiten aufweist. Bürger aus 
Frankreich haben besonders häufig diese Po-
sition inne. Aus der Logik von Plausibilitäts-
annahmen heraus hängt die hohe Aktivität 

Frankreichs mit der Bedeutung der Städte 
Paris und Straßburg zusammen. Dort lebt 
eine große Anzahl an Unionsbürgern, die in 
einem EU-bezogenen Themenfeld arbeitet, 
und haben zahlreiche europäische Organisa-
tionen ihren Sitz. Daneben führen die Aus-
richtung europäischer Veranstaltungen und 
internationale Studiengänge dazu, dass sich 
insbesondere das junge Publikum vor Ort zu-
sammenschließt und in aktiven Gruppierun-
gen organisiert. 

Eine Antwort auf die Frage, ob die Akti-
vität und Inaktivität zu einem bestimmten 
Thema zufällig verteilt ist oder systematisch 
mit gewissen Staats- oder Bevölkerungs-
merkmalen zusammenhängt, ermöglicht eine 
Analyse des Zusammenhangs zwischen den 
Politikfeldern und dem Wohnort der Bürger-
ausschussmitglieder. Im Folgenden werden 
die politischen Bereiche daraufhin analysiert, 

Abbildung 3: Grafische Darstellung der Mitglieder des Bürgerausschusses 
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ob eine Korrelation zu den Gründungslän-
dern, den ehemaligen EU-15-Staaten und 
dem durchschnittlichen Bruttomonatsver-
dienst8 existiert. Die Ergebnisse zeigen, ob 
eine besondere politische Verantwortung der 
Gründungsstaaten und ihrer Bevölkerungen 
für Europa besteht, ob es Unterschiede in der 
Betätigung zwischen den „alten“, demokra-
tisch etablierten EU-Mitgliedstaaten und den 
„neuen“, überwiegend post-kommunistischen 
Staaten gibt oder ob die sozioökonomische 
Entwicklung der Länder Einfluss auf die Be-
teiligung zu bestimmten Gegenstandsberei-
chen hat.9 

Die stärksten Zusammenhänge bestehen 
zwischen den Gründungsländern und den Be-
reichen Justiz und Bürgerrechte, Gesundheit, 
Beschäftigung und Soziales, Wirtschaft, Fi-
nanzen und Binnenmarkt sowie Kultur und 
Bildung. Abbildung 4 verdeutlicht, dass die 
Aktivität der Gründungsstaaten verglichen 
mit der der beigetretenen Mitgliedsländer le-
diglich im Bereich Justiz und Bürgerrechte 
nach oben abweicht. Das auffällige Engage-
ment der Gründungsmitglieder kann aus ei-
ner besonderen Einstellung zur Europäischen 
Union entstanden sein. Mit einem Unionsbei-
tritt sind sowohl für die Regierung als auch 
die Bevölkerung primär ökonomische Vorteile 
verbunden; bei der Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft waren politische Hoff-
nungen vordergründig. Die unterschiedlichen 

Erwartungen an die Unionsmitgliedschaft 
können sich auch heute in Anforderungen an 
das politische Handeln der EU-Organe zei-
gen. 

In den anderen Bereichen ist eine breite 
Länderbeteiligung ohne zentrale Schwer-
punkte beobachtbar. Dies mag daran liegen, 
dass alle EU-Länder als Folge der Wirt-
schaftskrise von Schwierigkeiten in den Be-
reichen Beschäftigung, Soziales, öffentlicher 
Sektor, Finanzen und Binnenmarkt betroffen 
sind. 

Der Gegenstandsbereich Landwirtschaft 
und Lebensmittelsicherheit zeigt die stärks-
ten Zusammenhänge mit der Variable EU-15-
Staaten. Abbildung 5 veranschaulicht, dass 
die Betätigung in Bürgerinitiativen durch 
Personen aus den „alten“ EU-Staaten domi-
niert wird. Prinzipiell entsprechen diese 
Staaten, darunter Italien, Großbritannien, 
Schweden, die Niederlande und Frankreich, 
nicht denjenigen, die über einen besonders 
ausgeprägten Landwirtschaftssektor verfü-
gen. Die Tatsache, dass sich die Initiativen 
aus dem Landwirtschaftsbereich mit Tier-
schutz- und Tierhaltungsbestimmungen be-
fassen, relativiert die vermutliche Auffällig-
keit und gibt eine Erklärung für die gegen-
läufige Beziehung. Mit Forderungen nach er-
höhten Standards der Tierhaltung befassen 
sich naturgemäß eher Verbraucher denn Er-
zeuger landwirtschaftlicher Produkte. 

Abbildung 4: Zusammenhänge zwischen Gründungs- und Beitrittsstaaten bezüglich  
des Themenfeldes 
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Letztlich spielt auch der sozioökonomische 
Kontext eine Rolle; im Rahmen der Europäi-
schen Bürgerinitiative beeinflusst er eine Be-
tätigung in der Energie-, Umwelt- und Ver-
kehrspolitik. Dort sind die einkommensstär-
keren Mitgliedstaaten intensiver in Bürger-
initiativen tätig (siehe Abbildung 6). Da in-
nerhalb der jeweiligen Staatengruppen keine 
Verbindung hinsichtlich der nationalen Ener-
gieversorgungszahlen, Umweltausgaben oder 
Wasser- und Abfallproblematiken besteht, 
bietet die Wohlstandshypothese eine Erklä-
rungsmöglichkeit für den analysierten Zu-
sammenhang. Ihr zufolge haben Menschen 
mit höherem individuellem Verdienst ein 
ausgeprägteres Umweltbewusstsein, da sie 
sich leisten können, Ausgaben für öffentliche 
Güter bereitzustellen.10 

Länderunabhängig ist der Zusammen-
hang zwischen der finanziellen Unterstüt-
zung und den Erfolgsaussichten einer Initia-
tive. Die monetäre Zuwendung erfolgt über-
wiegend durch Nichtregierungsorganisatio-
nen und private Geldgeber. Bei den re-
gistrierten Initiativen reicht sie von 2.000 bis 
350.000 Euro. Da die Organisatoren erhebli-
che zeitliche und organisatorische Ressourcen 
mitbringen müssen und Zahlungsmöglichkei-
ten für anfallende Werbe-, Kampagnen- und 
Durchführungskosten benötigen, ist von ei-
nem grundlegenden Zusammenhang auszu-
gehen. Die beiden Bürgerinitiativen, die ihr 
Anliegen erfolgreich der Kommission vorge-
legt haben, bestätigen die Verbindung, denn 

die Initiatoren konnten auf ein Budget von 
weit über 100.000 Euro zugreifen. Dass das 
finanzielle Kriterium allein nicht ausreicht, 
zeigt eine andere Bürgerinitiative, die 
345.000 Euro zur Verfügung hatte und den-
noch aufgrund mangelnder Unterzeichnungs-
bekundungen frühzeitig zurückgezogen wur-
de. 
 

 

Zusammenfassende Bewertung 

Die Umsetzung der Europäischen Bürgerini-
tiativen zeigt, dass die politischen Rechte, die 
die Union in Form dieses Instruments bereit-
hält, von der europäischen Bevölkerung wahr-
genommen werden. Das Wissen um die Mög-
lichkeit und die Organisation einer Initiative 
sind nicht auf wenige Mitgliedstaaten be-
grenzt und eine befürchtete Überlegenheit fi-
nanzstarker Institutionen kann nicht beo-
bachtet werden. Gleichzeitig sind die Erfolg-
saussichten extrem niedrig und die Aktivität 
und Unterstützung bleibt selektiv und großen 
Bevölkerungsteilen verwehrt. Weiterhin 
herrschen teilweise territoriale Ungleichge-
wichte in der Beteiligung vor. 

Mehrere Gründe sprechen dafür, dass die 
Europäische Bürgerinitiative für Zwecke ge-
braucht wird, die ihrer eigentlichen Intention 
zuwiderlaufen. Viele Initiatoren spielen über 
die Bande und wollen nur sekundär die euro-

Abbildung 5: Zusammenhänge zwischen den 
EU-15- und nach 2004 beigetre-
tenen Staaten bezüglich des 
Themenfeldes 

Abbildung 6: Zusammenhänge zwischen Staa-
ten mit einem über- sowie un-
terdurchschnittlichen EU-
Monatsverdienst bezüglich des 
Themenfelds 
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päische Rechtsetzung weiterentwickeln. Ihre 
Forderungen beziehen sich auf Politikfelder 
der nationalen, regionalen und kommunalen 
Entscheidungsstruktur. Die Entscheidungs-
möglichkeiten der Kommission führen die 
Initiatoren an teilweise unzulässige Grenzen 
und erhöhen das Risiko, weitere Kompeten-
zen in den Zuständigkeitsbereich der Union 
zu nehmen. Die hohe Anzahl abgelehnter Re-
gistrierungsanträgen zeigt gleichzeitig, dass 
die Kommission nicht gewillt ist, grundlegen-
de und weitreichende Veränderungen zuzu-
lassen. Es werden ausschließlich solche Initi-
ativen registriert, die sich auf geringfügige, 
einzelfallbezogene Änderungen beziehen. 

Ob und wie sich die Europäische Bürger-
initiative in Zukunft bewährt, bleibt abzu-
warten. 2015 will die Kommission die bishe-
rige Umsetzung erstmalig auswerten und 
über das weitere Vorgehen entscheiden.11 Die 
abnehmenden Zahlen eingereichter Initiati-
ven im dritten Jahr ihres Bestehens sind be-
reits jetzt ein Hinweis dafür, dass die anfäng-
liche Euphorie der Ernüchterung gewichen 
ist. 

Anmerkungen 
 

1 Vgl. Europäische Union (11.03.2011): Ver-
ordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 16. 
Februar 2011 über die Bürgerinitiative. 
In: Amtsblatt der Europäischen Union. 

2 Die Werte, auf die sich die Union grün-
det, sind die Achtung der Menschenwür-
de, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der 
Menschenrechte einschließlich der Rech-
te der Personen, die Minderheiten ange-
hören. 

3 Sämtliche Informationen über einge-
reichte Initiativen sind dem amtlichen 
Register auf dem durch die Kommission 
verwalteten Portal zur Europäischen 
Bürgerinitiative (http://ec.europa.eu/  
citizens-initiative/public/welcome?lg=de) 
entnommen. 

4 Eine vollständige Übersicht finden Sie 
auf www.budrich-journals.de bei der 
Ausgabe 4-2014 von GWP. 

5 Vgl. Süddeutsche.de (2013): Internet-Nut-
zung in der EU: Offline durchs Leben. 

 

Online verfügbar unter http://www. su-
eddeutsche.de/digital/internet-nutzung-
in-der-eu-offline-durchs-leben-1.1750200, 
zuletzt geprüft am 20.02. 2014. 

6 Vgl. Europäische Kommission (2006): 
Europeans and their Languages. Special 
Eurobarometer 243/Wave 64.3. Online 
verfügbar unter http://ec.europa.eu/public 
_opinion/archives/ ebs/ebs_243_en.pdf, 
zuletzt geprüft am 20.02.2014.: 8-9) 

7 Die Abbildung beinhaltet die im amtli-
chen Register der Kommission angegebe-
nen Bürgerausschussmitglieder. Da eini-
ge Mitglieder das Land, welches sie ver-
treten, nicht veröffentlicht haben, ist in 
der Darstellung der Wohnort von 183 der 
203 Mitglieder abgebildet. 

8 Der Mittelwert von 2.500 Euro ist Aus-
gangspunkt der Einteilung in einen über- 
sowie unterdurchschnittlichen Brutto-
monatsverdienst. Grundlage der Berech-
nung sind die Angaben aus statista 
(2014): Bruttomonatsverdienst in der EU. 
Online verfügbar unter http://de.statista. 
com/statistik/daten/studie/183571/umfrag
e/bruttomonatsverdienst-in-der-eu/. 

9 Die Vergleichsgruppen repräsentieren 
jeweils etwa 50 Prozent der gesamten 
Unionsbevölkerung. Lediglich die Gruppe 
EU-15- und nach 2004 beigetretenen 
Staaten wird aufgrund erheblicher Un-
terschiede bezüglich ihrer Bevölkerungs-
zahlen entsprechend gewichtet. 

10 Vgl. Franzen, Axel; Meyer, Reto (2004): 
Klimawandel des Umweltbewusstseins? 
Eine Analyse des ISSP 2000. In: Zeit-
schrift für Soziologie 33 (2), S. 119–137.: 
121) 

11 Vgl. Die Europäische Bürgerinitiative 
(EBI) (2014): Zwischenstand eines Pro-
jektes partizipativer Demokratie. Online 
verfügbar unter http://eeas.europa.eu/  
delegations/switzerland/press_corner/ 
focus/focus_items/20140905_de.htm, zu-
letzt geprüft am 12.09.2014. 

 
 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=de
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=de
http://www.budrich-journals.de
http://www
http://ec.europa.eu/public
http://de.statista
http://eeas.europa.eu/


Walltorstr. 10 · 35390 Gießen · Tel. 0641-969978-18 · Fax 0641-969978-19 
bestellung@psychosozial-verlag.de · www.psychosozial-verlag.de

Psychosozial-Verlag

Walltorstr. 10 · 35390 Gießen · Tel. 0641-969978-18 · Fax 0641-969978-19 
bestellung@psychosozial-verlag.de · www.psychosozial-verlag.de

Psychosozial-Verlag

Peter Möhring

Verbrecher, Bürger 
und das Unbewusste

Täter, Opfer, Ein-
schaltquoten? Die 
Entstehung von 
Verbrechen muss 
individuell, familiär 
und gesellschaftlich 
nachvollzogen wer-
den.

209 Seiten · Broschur · € 22,90
ISBN 978-3-8379-2356-8

Wolfgang George (Hg.)

Sterben in stationären 
Pflegeeinrichtungen

90% der Deut-
schen verbringen 
ihre letzten Le-
benstage nicht zu 
Hause – Ein An-
lass, die Sterbebe-
dingungen in Pfle-
geeinrichtungen 
genauer unter die 
Lupe zu nehmen. 

ca. 250 Seiten · Broschur · € 29,90
ISBN 978-3-8379-2430-5

Elmar Brähler, Wolf  Wagner (Hg.)

Kein Ende mit der Wende?

Wie vereint ist 
Deutschland 25 
Jahre nach dem 
Mauerfall? In Bei-
trägen aus Ost und 
West wird hier eine 
unbefangene und 
kontroverse Bilanz 
präsentiert.

311 Seiten · Broschur · € 29,90
ISBN 978-3-8379-2425-1

Georg Bruns, Frank Winter (Hg.)

Stalking – Zwischen 
Liebeswahn und Strafrecht

Das Phänomen 
Stalking wird hier 
aus juristischer, so-
zialer, Paarbezie-
hungs- und psycho-
analytischer Pers-
pektive berachtet.

ca. 250 Seiten · Broschur · € 24,90
ISBN 978-3-8379-2393-3

Das Phänomen 
Stalking wird hier 
aus juristischer, so-
zialer, Paarbezie-
hungs- und psycho-
analytischer Pers-
pektive berachtet.

Täter, Opfer, Ein-
schaltquoten? Die 
Entstehung von 
Verbrechen muss 
individuell, familiär 
und gesellschaftlich 
nachvollzogen wer-
den.

mailto:bestellung@psychosozial-verlag.de
http://www.psychosozial-verlag.de

